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Grundabtretung

(1) Die Genehmigung der Teilung eines Grundstiickes darf unter der Auflage erteilt werden, dal3 der
Grundstiickseigentiimer Grundfldchen nach MaRRgabe der Abs 2 bis 8 an die Gemeinde (ibereignet. Die Ubereignung
hat unentgeltlich und insoweit lastenfrei zu erfolgen, als dies méglich ist und die Belastung dem Ubereignungszweck
(Abs 2) entgegensteht.

(2) Die Grundabtretung darf fur die Anlage neuer oder die Verbreiterung bestehender 6ffentlicher Stral3en nur verlangt
werden, wenn eine verkehrsgerechte AufschlieBung von einzelnen oder von allen durch die Teilung neu zu bildenden
Grundsticken nicht gegeben erscheint. Fir die Anlage neuer 6ffentlicher Straen darf die Grundabtretung Uberdies

nur aufgetragen werden, wenn diese

a) in einem Flachenwidmungsplan oder
b) in einem Bebauungsplan oder
c) gemal § 11 Karntner StraBengesetz 1991 - K-StrG, LGBI Nr 72,

in seiner jeweils geltenden Fassung als offentliche Strallen festgelegt
sind.

(3) Die Grundabtretung darf in einem Ausmal bis zu hochstens 20 v. H. des zu teilenden Grundstiickes aufgetragen
werden.

(4) ErfaBt eine neu anzulegende StralRe das zu teilende Grundstiick oder Teile davon und sind auch fur die auf der
anderen Seite der StralBe liegenden Grundstliicke Aufschlieungsvorteile zu erwarten, so darf die Grundabtretung
hdchstens bis zur Achse der Stral3e aufgetragen werden.

(5) Begrenzt oder erfal3t eine zu verbreiternde Stral3e das zu teilende Grundsttick oder Teile davon und sind auch fir
die auf der anderen Seite der Stralle liegenden Grundstiicke Aufschliefungsvorteile zu erwarten, so darf die
Grundabtretung hdchstens bis zur Halfte des Ausmalies der notwendigen Verbreiterung im Bereich des zu teilenden
Grundstlckes aufgetragen werden.

(6) ErfalRt eine neu anzulegende Straf3e das zu teilende Grundstlick oder Teile davon und sind fur die auf der anderen
Seite der Stral3e liegenden Grundstuicke keine AufschlieBungsvorteile zu erwarten, so darf die Grundabtretung bis zur
ganzen Breite der StralRe aufgetragen werden.

(7) Begrenzt oder erfal3t eine zu verbreiternde Stral3e das zu teilende Grundstiick oder Teile davon und sind fiir die auf
der anderen Seite der Strae liegenden Grundstiicke keine AufschlieBungsvorteile zu erwarten, so darf die
Grundabtretung bis zum Gesamtausmall der notwendigen Verbreiterung im Bereich des zu teilenden Grundstickes
aufgetragen werden.

(8) Durchschneidet eine neu anzulegende Stralle das zu teilende Grundstiick, so darf die Grundabtretung bis zur
ganzen Breite der StralRe aufgetragen werden.


https://www.jusline.at/gesetz/k-gtg/paragraf/3

In Kraft seit 29.09.2010 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///

	§ 3 K-GTG
	K-GTG - Kärntner Grundstücksteilungsgesetz - K-GTG


